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auf dem das neue Rathaus errichtet werden soll, 
der Bebauungsplan nicht vollzugsfähig ist. Eine 
Baugenehmigung für das beabsichtigte Vorhaben 
auf dem Grundstück Kirchgasse 2 könnte dann 
wegen den fehlenden Stellplätzen gar nicht er-
teilt werden. Dadurch entfällt auch die städte-
bauliche Erforderlichkeit für diese Planung (VGH 
BW - 24.6.2021 - 8 S 1928/19 - juris) 

10 Der bei Verwirklichung des Planungskon-
zepts durch den Verkehr ausgelöste Konflikt 
bleibt im Ergebnis ungelöst bzw. wird auf die 
Ebene des Baugenehmigungsverfahrens verscho-
ben. 
Das im Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB 
wurzelnde Gebot der Konfliktbewältigung ver-
langt jedoch, dass der Bebauungsplan die von 
ihm selbst geschaffenen oder ihm sonst zure-
chenbaren Konflikte zu lösen hat, indem die von 
der Planung berührten Belange zu einem gerech-
ten Ausgleich gebracht werden. Die Planung darf 
nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch sie 
hervorgerufen werden. zu Lasten Betroffener 
letztlich ungelöst bleiben (BVerwG, Beschluss 
vom 14. 07.1994 - 4 NB 25.94). 

11 Löst der Bebauungsplan -wie vorliegend- 
den von ihm aufgeworfenen Konflikt nicht, ob-
wohl ein Konfliktlösungstransfer unzulässig ist, so 
führt dies zur Fehlerhaftigkeit der Abwägungs-
entscheidung nach § 1 Abs. 7 BauGB. Ein solcher 
Abwägungsfehler wird grundsätzlich zur Unwirk-
samkeit des Bebauungsplans führen. Ein unwirk-
samer Bebauungsplan kann aber in Bezug auf 
das Rücksichtnahmegebot keine Sperrwirkung 
erzeugen. Es kommt dann darauf an. ob infolge 
der Unwirksamkeit des Bebauungsplans der 
frühere Bebauungsplan wieder Geltung bean-
sprucht und ob dieser in Bezug auf das Gebot der 
Rücksichtnahme in der konkreten Situation 
Sperrwirkung entfaltet. 

12 Eine Abwägung hinsichtlich der mit der 
Planverwirklichung ausgelösten Verletzung des 
Rücksichtnahmegebots, nach Maßgabe der vom 
BVerwG entwickelten Grundsätze (z. B. BVerwG, 
Url. vom 29. 11. 2012 - 4 C 8.11 , BVerwGE 145, 
Rn.1E), erfolgte nicht, obwohl dieser Konflikt 
schon allein aufgrund des laufenden Baugeneh-

in 180 m Entfernung auf einem öffentlichen 
Parkplatz ausreichend Stellplätze zur Verfü-
gung. 

Der Bebauungsplan lässt eine moderate 
Nachverdichtung zu. Die Stellplatzpflicht, die 
durch eine Nutzungsintensivierung erzeugt 
wird, lässt sich regelmäßig durch Schaffung 
zusätzlicher Einstellplätze auf dem Grund-
stück begegnen. Grundsätzlich besteht auch 
die Möglichkeit, die notwendigen Stellplätze 
auf Nachbargrundstücken nachzuweisen und 
per Baulast zu sichern. Dieser Weg soll bei 
dem geplanten Neubau der Ortsverwaltung 
für einen Teil der Stellplätze gegangen wer-
den. Die städtischen Einrichtungen sollen im 
Ortskern Unterweiler bewusst konzentriert 
werden, um Synergieeffekte wie bspw. ge-
meinsame Nutzung von Parkplätzen zu er-
möglichen. Dabei ist unerheblich, ob die 
Grundstücke, auf denen die Stellplätze 
nachgewiesen werden, im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans liegen oder wie hier 
teilweise außerhalb.  

Das Rücksichtnahmegebot ist nicht verletzt. 
Ein dreigeschossiges Gebäude neben einem 
zweigeschossigen Gebäude, das den Min-
destabstand gem. LBO einhält ist nicht rück-
sichtslos. Im vorliegenden Fall beträgt der 
Abstand zum Nachbargebäude Hartstraße 3 
mit 20 m sogar das Dreifache des Mindest-
abstands.  
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Kreußer, Sandra (RPT) <Sandra.Kreusser@rpt.bwl.de>
Gesendet: Dienstag, 1. August 2023 12:21
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Cc: LRA Alb-Donau-Kreis (Poststelle); Sekretariat; martin.samain@rvdi.de
Betreff: Stadt Ulm, Bebauungsplan "Kirchgasse - Hartstraße"
Anlagen: Kirchgasse Hartstraße_SN.docx

Kategorien: erledigt; in Bearbeitung Heck

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen zum o.g. Verfahren. Der 
Versand erfolgt ausschließlich per E-Mail. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Kreußer 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN  
REFERAT 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Konrad-Adenauer-Str. 20  
72072 Tübingen  
Telefon: +49 (0) 7071 757-3253  
E-Mail: sandra.kreusser@rpt.bwl.de  
Internet: http://www.rp-tuebingen.de  

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die das Regierungspräsidium Tübingen verarbeitet, finden Sie 
auf unserer Internetseite unter: Datenschutz und im Einzelnen unter: Allgemeine Datenschutzerklärung für die 
Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien  

+++ Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist +++

Anlage 6.1 zu GD 356/23



Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" oder „Landespolizeidirektion"

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Stadt Ulm 
Stadtplanung 

Per E-Mail: 
buergerservice-bauen@ulm.de 

Tübingen 01.08.2023 

Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 

Aktenzeichen RPT0210-2511-15/34/1 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 28.07.2023 

A. Allgemeine Angaben 

Stadt Ulm 

Flächennutzungsplanänderung  

Bebauungsplan „Kirchgasse - Hartstraße“
Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

sonstige Satzung 

B. Stellungnahme 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Fachliche Stellungnahme siehe Seite  . 

gez. 

Kreußer 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Durst, Reiner <Reiner.Durst@polizei.bwl.de> im Auftrag von 
ULM.PP.FEST.E.V <ULM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de>

Gesendet: Dienstag, 8. August 2023 13:20
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Cc: ULM.PP.FEST.E.V.AKTEN
Betreff:  Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße"
Anlagen: Stellungnahme Ulm-Unterweiler.pdf

Kategorien: in Bearbeitung Heck

Sehr geehrter Herr Heck, 

zum o.a. Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung. 

Aus verkehrlicher Sicht: 

Bereits bei der jetzigen Bebauung und Nutzung wurde der Bedarf artikuliert, für die Ortsverwaltung und deren 
Besucher mehr Parkflächen zu schaffen, als im Bestand vorhanden. 
Angesichts der geplanten Neubebauung, zu der auch sieben Wohnungen gehören sollen, wird dieser Bedarf noch 
zunehmen. Er sollte daher angemessene Berücksichtigung finden. 

Für die Gestaltung einer evtl. Tiefgaragenzufahrt raten wir zur Beachtung dieser Kriterien: 

 Bei der Anlage der Tiefgaragenausfahrten wäre darauf zu achten, dass die Sichtbeziehungen zu
bevorrechtigten Nutzern des Gehwegs und der Fahrbahn nicht durch Stützmauern, Brüstungen, Einbauten,
Möblierung, Pfosten oder Bepflanzung beeinträchtigt werden. Begrünung sollte unter diesem Aspekt
kritisch überprüft werden. Bei der Pflanzenauswahl wäre auf geeignete Standorte und Wuchsformen zu
achten, die keine Sichtprobleme auslösen.

 Sofern die Zufahrenden in die Tiefgaragen eine Schranke/Schloss/Tor bedienen oder eine Ampelregelung
beachten müssen, wäre zu gewährleisten, dass diese sich dafür nicht im öffentlichen Verkehrsraum
aufstellen müssen.

 Um unberechtigtes und behinderndes Parken vor Ein-Ausfahrten möglichst zu verhindern, sollten diese und
die davor liegende Verkehrsflächen (z.B. durch dynamisch abgesenkte Bordsteine) so gestaltet werden, dass
sie das Erkennen der Tiefgaragenzufahrten erleichtern. Dies ist auch für die spätere Überwachung wichtig,

Aus kriminalpräventiver Sicht: 

Siehe beigefügtes Dokument der Polizeilichen Prävention. 

Freundliche Grüße 

Reiner Durst 
Polizeipräsidium Ulm 
Führungs- und Einsatzstab 
Einsatz/Verkehr 
Münsterplatz 47 
89073 Ulm 

Anlage 6.2 zu GD 356/23
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Tel. 0731 188 2134 
Internet: www.polizei-ulm.de 
E-Mail Dienstzweig: ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de (Bitte für Anhörungen verwenden, da Sichtung auch bei meiner 
Abwesenheit erfolgt) 

E-Mail persönlich: reiner.durst@polizei.bwl.de (keine Sichtung bei Abwesenheit) 

Von: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Juli 2023 14:26 
An: BS - Bildung und Sport (Stadt Ulm) <BS@ulm.de>; kanalauskunft@ebu-ulm.de; FW - Feuerwehr / Sekretariat 
(Stadt Ulm) <Feuerwehr@ulm.de>; FW - Feuerwehr / Vorbeugender Brandschutz (Stadt Ulm) <feuerwehr-
vb@ulm.de>; LI - Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (Stadt Ulm) <Liegenschaften@ulm.de>; GM - 
Gebäudemanagement (Stadt Ulm) <GM@ulm.de>; Willmann, Ulrich (Stadt Ulm) <U.Willmann@ulm.de>; VGV - 
Verkehrsplanung, Grünflächen und Vermessung (Stadt Ulm) <vgv@ulm.de>; Ortsverwaltung Unterweiler (Stadt Ulm) 
<ov-uw@ulm.de>; impressum.brief@deutschepost.de; T-NL-Suedwest-PTI-22-Bauleitplanung@telekom.de; 
Ulm@kvz.drs.de; BM 3 - Bürgermeister (Stadt Ulm) <bm3@ulm.de>; ULM.PP.FEST.E.V 
<ULM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de>; bauleitplanung@rpt.bwl.de; ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de; 
abteilung9@rpf.bwl.de; hartmut.geiger@rpt.bwl.de; sekretariat@rvdi.de; koordination@ulm-netze.de; 
Karin.Mack@swu.de; SUB V - Umweltrecht und Gewerbeaufsicht (Stadt Ulm) <umweltrecht@ulm.de>; LI F - 
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung/Team Forstwirtschaft (Stadt Ulm) <forst@ulm.de>; 
ZentralePlanung.ND@vodafone.com; landwirtschaft@alb-donau-kreis.de 
Betreff: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 
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Münsterplatz 47 – 89073 Ulm – Telefon: 0731/188-0 – Telefax: 0731/188-2139 – ulm.pp@polizei.bwl.de

www.polizei-bw.de   www.service-bw.de 

POLIZEIPRÄSIDIUM ULM 

REFERAT PRÄVENTION 

Polizeipräsidium Ulm · Erlenweg 2, 88400 Biberach 

Polizeipräsidium Ulm
Führungs- und Einsatzstab 
Einsatz/Verkehr 
Münsterplatz 47 

89073 Ulm 

Datum 07.08.2023 

Name Klaus Fensterle 

Durchwahl 07351/447-123 

E-Mail 

Aktenzeichen 

Klaus.Fensterle@polizei.bwl.de  

Ulm.PP.Ref.Praev@polizei.bwl.de  

-ohne-…….
(Bitte bei Antwort angeben) 

 Bebauungsplan Ulm-Unterweiler 

Stellungnahme aus kriminalpräventiver Sicht 

…

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sicherheit durch Stadtgestaltung 

„Das Bedürfnis nach öffentlicher Sicherheit zählt zu den Grundbedürfnissen und hat 

für das Wohlbefinden eine große Bedeutung. Das tägliche Erlebnis von 

Verwahrlosung, Vandalismus und Zerstörung kann Angst erzeugen. Daher kommt 

dem Erscheinungsbild im öffentlichen Raum der Städte und Gemeinden und in den 

Siedlungen von Wohnungsgesellschaften ein hoher Stellenwert zu.“ (Herbert 

Schubert, „Sicherheit durch Stadtgestaltung“, 2005)

Prävention im baulichen Zusammenhang bedeutet, dass eine Strukturierung und 

Gestaltung des sozialen Raumes Risiken und Fehlentwicklungen möglichst 

ausschalten bzw. minimieren sollte. Durch das positive Beeinflussen des 

menschlichen Verhaltens sollen kritische Verhaltensweisen oder Ereignisse 

http://www.polizei-bw.de/
http://www.service-bw.de/
mailto:Klaus.Fensterle@polizei.bwl.de
mailto:Ulm.PP.Ref.Praev@polizei.bwl.de
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verhindert, Tatgelegenheiten reduziert und das subjektive Sicherheitsgefühl der 

Menschen gestärkt werden. 

Infrastrukture  Anbindung 

Die Anbindung an die Infrastruktur der Stadt ist durch das bereits vorhandene 

Wegenetz gegeben. 

Sicher Wohnen 

Ein sicheres Wohnen wird u. a. durch die städtebauliche Form, die architektonische 

Gestaltung und die technische Ausstattung beeinflusst.  

Bezüglich der technischen Ausstattung von Gebäuden/Wohnung ist im 

Erdgeschossbereich ein erhöhter Einbruchschutz an Fenstern und Türen nach der 

DIN EN 1627 ff in RC 2 zu empfehlen. Bwei höher liegenden Geschossen wäre die 

Wohnungsabschlusstür nach DIN EN 1627 ff in RC 2 auszuführen. 

Die soziale Kontrolle innerhalb des Wohngebiets spielt eine große Rolle. Aufgrund 

der natürlichen „Überwachung“ durch die Bewohner können potentielle Täter

abgeschreckt werden, da das Entdeckungsrisiko für sie zu groß erscheint. 

Stellungnahme  –Wohnbebauung-

Aus krimnalpräventiver Sicht werden keine Probleme bzgl. der Planung des 

Gebäudekomplexes gesehen. Im Hinblick auf mögliche Gefährdungsszenarien ist 

anzudenken, in wie weit eine ungehinderte Zufahrt zum Innenbereich / -hof vom 

Quartier ggf. durch Stufen, Poller oder auch Bäume erschwert werden kann. 

Bezüglich des Entwicklungspotentials des neuen Baufensters sollten bei der weiteren 

Planung folgende Punkte beachtet werden. 

Bebauung und räumlich Anordnung 
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Die Ausbildung eines belebten Quartiersplatzes gibt dem Wohnstandort eine 

Identität und fördert die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnstandort.  

Wenn sich Bewohner mit ihrer Wohnumgebung identifizieren, dann übernehmen sie 

auch eher Verantwortung für dieses und somit steigt die soziale Kontrolle. 

Orientierung und Sichtbarkeit 

Die gute Orientierung und Sichtbarkeit der Zufahrt und Hauseingänge sind zur 

Vermeidung von Unsicherheitsgefühlen der Bewohner sehr wichtig und fördern 

zudem die Möglichkeit der sozialen Kontrolle.  

Die Flächen zwischen den Gebäuden sollten freie Blickbeziehungen und 

Transparenz bieten. 

Beleuchtung 

Es wird empfohlen, die Beleuchtung der Wege und Gebäude so zu konzipieren, 

dass keine dunklen Bereiche (Angsträume) entstehen und die Wege und Eingänge 

vollständig bei Dunkelheit ausgeleuchtet sind. Eine mangelhafte Beleuchtung fördert 

Unsicherheitsgefühle und kann zu einer Verwahrlosung dieser Bereiche führen.  

Freiflächen 

Die Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen spielt aus Sicht der 

Kriminalprävention eine große Rolle. Wenn diese von den Bewohnern 

„angenommen“ werden, sorgt dies für eine Belebung der Bereiche und somit für 

eine soziale Kontrolle dieser. Daher sollte großer Wert auf die Außengestaltung 

gelegt werden und Mobiliar sowie Kinderspielmöglichkeiten als Treffpunkte und 
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Gemeinschaftsflächen eingeplant werden. Die (informelle) soziale Kontrolle mindert 

wesentlich die Tatgelegenheiten in diesen Bereichen. 

Die Bepflanzung sollte dem Freibereich Struktur geben, jedoch keine 

unübersichtlichen Nischen schaffen. Hecken- und Strauchbepflanzung sollte klein 

gehalten werden, um die Übersichtlichkeit des Bereichs zu gewährleisten. Auf eine 

ausreichende Beleuchtung ist zu achten. 

Technische Sicherung 

Eine sehr wichtige Rolle spielt die technische Sicherung der Gebäude. Denn 

besonders die Zahl der Wohnungseinbrüche beeinflusst das allgemeine 

Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig negativ. Ein 

Wohnungseinbruch hinterlässt nicht nur bei den Betroffenen seine Spuren, sondern 

kann das Sicherheitsgefühl des ganzen Wohngebietes beeinträchtigen. Mit 

Sicherungstechnik kann präventiv dem Wohnungseinbruch entgegen gewirkt werden. 

Wenn die Sicherungstechnik von Anfang an in der Planung berücksichtigt wird, ist 

dies billiger und effektiver als im Nachhinein nachzurüsten.  

Im besonderen wäre dies für Erdgeschoßwohnungen zu empfehlen. 

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Ulm ist gerne bereit die 

Bauträger/Bauherren kostenlos und unverbindlich bzgl. eines individuellen 

Sicherungskonzeptes zu beraten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Fensterle 
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Polizeipräsidium Ulm 

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Kreußer, Sandra (RPT) <Sandra.Kreusser@rpt.bwl.de>
Gesendet: Mittwoch, 9. August 2023 14:31
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Cc: Sonntag, Hannah Dr. (RPT)
Betreff: WG: Stadt Ulm, Bebauungsplan "Kirchgasse - Hartstraße" - z.H. Herrn Stefan 

Heck
Anlagen: Kirchgasse Hartstraße_SN.docx

Kategorien: in Bearbeitung Heck

Sehr geehrter Herr Heck, 

ich beziehe mich auf unser Telefonat vom 01.08.2023. Zwischenzeitlich habe ich Frau Dr. Sonntag zum o.g. 
Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es bestehen keine Bedenken aus der Sicht der Raumordnung – Einzelhandel. An 
dieser Stelle sei angemerkt, dass Frau Dr. Sonntag in laufenden Bauleitplanverfahren, in denen wir beteiligt werden, 
ausschließlich zum Einzelhandel Stellung nimmt. Wir beteiligen sie also nur, wenn im BPlan Regelungen zum 
Einzelhandel getroffen werden / der Einzelhandel betroffen ist. 

Somit bleibt es bei unserer Stellungnahme vom 01.08.2023 (im Anhang nochmals beigefügt). 

Dennoch danke für Ihre freundliche Nachfrage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Kreußer 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN  
REFERAT 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Konrad-Adenauer-Str. 20  
72072 Tübingen  
Telefon: +49 (0) 7071 757-3253  
E-Mail: sandra.kreusser@rpt.bwl.de  
Internet: http://www.rp-tuebingen.de  

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die das Regierungspräsidium Tübingen verarbeitet, finden Sie 
auf unserer Internetseite unter: Datenschutz und im Einzelnen unter: Allgemeine Datenschutzerklärung für die 
Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien  

+++ Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist +++

Von: Kreußer, Sandra (RPT)  
Gesendet: Dienstag, 1. August 2023 12:21 
An: 'Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)' <buergerservice-bauen@ulm.de> 
Cc: LRA Alb-Donau-Kreis (Poststelle) <Info@alb-donau-kreis.de>; 'Sekretariat' <sekretariat@rvdi.de>; 
'martin.samain@rvdi.de' <martin.samain@rvdi.de> 
Betreff: Stadt Ulm, Bebauungsplan "Kirchgasse - Hartstraße" 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen zum o.g. Verfahren. Der 
Versand erfolgt ausschließlich per E-Mail. 

Anlage 6.3 zu GD 356/23
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Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Kreußer 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN  
REFERAT 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Konrad-Adenauer-Str. 20  
72072 Tübingen  
Telefon: +49 (0) 7071 757-3253  
E-Mail: sandra.kreusser@rpt.bwl.de  
Internet: http://www.rp-tuebingen.de  

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die das Regierungspräsidium Tübingen verarbeitet, finden Sie 
auf unserer Internetseite unter: Datenschutz und im Einzelnen unter: Allgemeine Datenschutzerklärung für die 
Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien  

+++ Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist +++



Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 
poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 
Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" oder „Landespolizeidirektion" 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Stadt Ulm 
Stadtplanung 

Per E-Mail: 
buergerservice-bauen@ulm.de 

Tübingen 01.08.2023 
Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 
Aktenzeichen RPT0210-2511-15/34/1 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-
ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 28.07.2023 

A. Allgemeine Angaben 

Stadt Ulm 

Flächennutzungsplanänderung  

Bebauungsplan „Kirchgasse - Hartstraße“ 
Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

sonstige Satzung 

B. Stellungnahme 

Keine Anregungen oder Bedenken. 
Fachliche Stellungnahme siehe Seite  . 

gez. 
Kreußer 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Scholz, Andrea <Andrea.Scholz@alb-donau-kreis.de>
Gesendet: Montag, 14. August 2023 11:16
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Cc: Bidmon, Thomas
Betreff: WG: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - 

Hartstraße"
Anlagen: Stellungnahme FD22 LRA ADK_Unterweiler BP Kirchgasse - Hartstr_

14-08-23.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit sende ich Ihnen die Stellungnahme der Unteren Landwirtschaftsbehörde zu o.g. Verfahren (siehe 
Anhang). 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Andrea Scholz 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Landwirtschaft 
Schillerstraße 30, 89077 Ulm 
Tel.: 0731/185-1673 
E-Mail: Andrea.Scholz@alb-donau-kreis.de 
www.alb-donau-kreis.de 
Von: Landwirtschaft <Landwirtschaft@alb-donau-kreis.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Juli 2023 15:12 
An: Scholz, Andrea <Andrea.Scholz@alb-donau-kreis.de> 
Cc: Unseld, Annette <Annette.Unseld@alb-donau-kreis.de> 
Betreff: WG: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 

Mit freundlichen Grüßen 
Claus-Ulrich Honold 

Dr. Claus-Ulrich Honold 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Landwirtschaft 
Schillerstraße 30, 89077 Ulm 
Tel.: 0731/185-3090 
E-Mail: Claus-Ulrich.Honold@alb-donau-kreis.de 
www.alb-donau-kreis.de 

Von: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Juli 2023 14:26 
An: BS - Bildung und Sport (Stadt Ulm) <BS@ulm.de>; kanalauskunft@ebu-ulm.de; FW - Feuerwehr / Sekretariat 
(Stadt Ulm) <Feuerwehr@ulm.de>; FW - Feuerwehr / Vorbeugender Brandschutz (Stadt Ulm) <feuerwehr-
vb@ulm.de>; LI - Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (Stadt Ulm) <Liegenschaften@ulm.de>; GM - 
Gebäudemanagement (Stadt Ulm) <GM@ulm.de>; Willmann, Ulrich (Stadt Ulm) <U.Willmann@ulm.de>; VGV - 
Verkehrsplanung, Grünflächen und Vermessung (Stadt Ulm) <vgv@ulm.de>; Ortsverwaltung Unterweiler (Stadt Ulm) 
<ov-uw@ulm.de>; impressum.brief@deutschepost.de; T-NL-Suedwest-PTI-22-Bauleitplanung@telekom.de; 
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Ulm@kvz.drs.de; BM 3 - Bürgermeister (Stadt Ulm) <bm3@ulm.de>; Ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de; 
bauleitplanung@rpt.bwl.de; ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de; abteilung9@rpf.bwl.de; hartmut.geiger@rpt.bwl.de; 
sekretariat@rvdi.de; koordination@ulm-netze.de; Karin.Mack@swu.de; SUB V - Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 
(Stadt Ulm) <umweltrecht@ulm.de>; LI F - Liegenschaften und Wirtschaftsförderung/Team Forstwirtschaft (Stadt 
Ulm) <forst@ulm.de>; ZentralePlanung.ND@vodafone.com; Landwirtschaft <Landwirtschaft@alb-donau-kreis.de> 
Betreff: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Martin Samain <martin.samain@rvdi.de>
Gesendet: Montag, 14. August 2023 09:28
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Betreff: AW: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - 

Hartstraße"
Anlagen: 2023-08-14 BP Kirchgasse - Hartstraße Ulm.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügte Stellungnahme erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme. Der Versand erfolgt ausschließlich 
digital.  

Mit freundlichen Grüßen 
Martin Samain 

-- 
Dipl. Geogr. Martin Samain 
stv. Verbandsdirektor 
Regionalverband Donau-Iller 
Schwambergerstr. 35 
89073 Ulm 
Telefon: +49 (0)731/17608-17 
Fax: +49 (0)731/17608-3917 
E-Mail: martin.samain@rvdi.de 
Internet: www.rvdi.de 

Von: Riethe <markus.riethe@rvdi.de>  
Gesendet: Montag, 31. Juli 2023 10:41 
An: Martin Samain <martin.samain@rvdi.de> 
Betreff: WG: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 

Beste Grüße 

Dipl. Geogr. Markus Riethe 
Verbandsdirektor 

Regionalverband Donau-Iller 
Schwambergerstraße 35 
89073 Ulm 

Tel.: +49 (0)731/17608-0 
Fax: +49(0)731/1760833 

E-Mail: markus.riethe@rvdi.de 
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www.rvdi.de 

Von: Alexander Valtingojer Im Auftrag von Sekretariat 
Gesendet: Montag, 31. Juli 2023 07:33 
An: Riethe 
Betreff: WG: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Valtingojer 
Sekretariat 

Regionalverband Donau-Iller 
Schwambergerstr. 35 
89073 Ulm 
Telefon: +49 (0)731/17608-11 
Fax: +49 (0)731/17608-33 
E-Mail: alexander.valtingojer@rvdi.de 
Internet: www.rvdi.de 

Von: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Juli 2023 14:26 
An: BS - Bildung und Sport (Stadt Ulm) <BS@ulm.de>; kanalauskunft@ebu-ulm.de; FW - Feuerwehr / Sekretariat 
(Stadt Ulm) <Feuerwehr@ulm.de>; FW - Feuerwehr / Vorbeugender Brandschutz (Stadt Ulm) <feuerwehr-
vb@ulm.de>; LI - Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (Stadt Ulm) <Liegenschaften@ulm.de>; GM - 
Gebäudemanagement (Stadt Ulm) <GM@ulm.de>; Willmann, Ulrich (Stadt Ulm) <U.Willmann@ulm.de>; VGV - 
Verkehrsplanung, Grünflächen und Vermessung (Stadt Ulm) <vgv@ulm.de>; Ortsverwaltung Unterweiler (Stadt Ulm) 
<ov-uw@ulm.de>; impressum.brief@deutschepost.de; T-NL-Suedwest-PTI-22-Bauleitplanung@telekom.de; 
Ulm@kvz.drs.de; BM 3 - Bürgermeister (Stadt Ulm) <bm3@ulm.de>; Ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de; 
bauleitplanung@rpt.bwl.de; ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de; abteilung9@rpf.bwl.de; hartmut.geiger@rpt.bwl.de; 
Sekretariat <sekretariat@rvdi.de>; koordination@ulm-netze.de; Karin.Mack@swu.de; SUB V - Umweltrecht und 
Gewerbeaufsicht (Stadt Ulm) <umweltrecht@ulm.de>; LI F - Liegenschaften und Wirtschaftsförderung/Team 
Forstwirtschaft (Stadt Ulm) <forst@ulm.de>; ZentralePlanung.ND@vodafone.com; landwirtschaft@alb-donau-
kreis.de 
Betreff: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 
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Regionalverband Donau-Iller ▪ Schwambergerstr. 35 ▪ 89073 Ulm 

Telefon: 0731 / 17608-17 
Telefax: 0731 / 17608-3917 
E-Mail: martin.samain@rvdi.de 
Homepage: www.rvdi.de  

Ihr Aktenzeichen: – 
Ihr Schreiben vom:  28.07.2023 

Unser Zeichen: Sam 
Datum: 14.08.2023 

Stadt Ulm 
SUB - Bürger-Service Bauen 
Münchner Str. 2 
89073 Ulm 
per E-Mail 

Bebauungsplan "Kirchgasse - Hartstraße", Ulm 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

regionalplanerische Belange stehen der o. g. Bauleitplanung nicht entgegen. Es bestehen 

daher aus unserer Sicht keine Einwände. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Samain 
stv. Verbandsdirektor 

Mehrfertigung zur Kenntnisnahme per E-Mail 

- Regierungspräsidium Tübingen, 
Höhere Raumordnungsbehörde 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Poppe, Dragica (RPF) <dragica.poppe@rpf.bwl.de> im Auftrag von 
Abteilung 9 (RPF) - Kopfstelle LVN <abteilung9@rpf.bwl.de>

Gesendet: Montag, 14. August 2023 13:47
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Betreff: 91-2511 // 23-03498 Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans 

"Kirchgasse - Hartstraße", Stadt Ulm 
Anlagen: 2023003498_2511_Geh_lvn.pdf; 2022_06

_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag von Frau Gehring-Krso übersende ich Ihnen unsere Stellungnahme zum o. g. Vorhaben. 

Beachten Sie bitte unser Merkblatt, welches als Anlage beigefügt ist. 

Achtung! 
Aufgrund verschärfter E-Mail-Sicherheitsbestimmungen empfängt das Regierungspräsidium Freiburg keine älteren 
Office-Formate (z. B. .doc / .xls) oder mit Passwort geschützten Dateiarchive (z. B. .zip) mehr. Ebenfalls dürfen 
Office-Dateien keine Makros mehr enthalten. 
Senden Sie uns daher bitte ab sofort nur noch Dokumente in aktuellen Office-Formaten wie z. B. .docx oder .xlsx 
ohne Makros bzw. PDF-Dateien zu. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Elektronische Post richten Sie bitte an die Poststelle der 
Abteilung (abteilung9@rpf.bwl.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dragica Poppe 
_______________________________________ 

Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  
Referat 91  - Geowissenschaftliches Landesservicezentrum 
Albertstraße 5, 79104 Freiburg i. Br. 
Telefon : +49761 208-3000 
abteilung9@rpf.bwl.de 
http://www.lgrb-bw.de 
http://www.rp-freiburg.de 

Die Informationen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz- 
Grundverordnung (DS-GVO) können unserer Homepage entnommen werden: https://lgrb-bw.de/datenschutz/ 

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist. 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

Stadt Ulm  
Stadtplanung, Umwelt und Baurecht 
Bürger-Service Bauen  
Münchner Str. 2  
89073 Ulm 

Freiburg i. Br., 

Durchwahl (0761) 

Name: 

Aktenzeichen:

14.08.2023 
208-3047 
Mirsada Gehring-Krso 
2511 // 23-03498 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A  Allgemeine Angaben 

Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße", Stadt 
Ulm, Lkr. Ulm (TK 25: 7525 Ulm-Nordwest, TK 25: 7526 Ulm-Nordost) 

Ihr Schreiben vom 28.07.2023 

Anhörungsfrist 01.09.2023 

B  Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben. 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässigkeit der geplanten 
Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Holozänen Abschwemmmassen. Mit lokalen Auffüllungen vo-
rangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
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Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden 

Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvorhaben betroffen sind und 
davon ausgegangen werden kann, dass diese weitestgehend anthropogen verändert 
wurden, sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgut-
achten oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Das Planungsvorhaben liegt nach Kenntnis des LGRB außerhalb von bestehenden oder 
geplanten Wasserschutzgebieten oder sonstigen relevanten Bereichen sensibler Grund-
wassernutzungen. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydrogeologischen Themen 
statt. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
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Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 

Mirsada Gehring-Krso 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen. 

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 

Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
„TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten 

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen unter https://www.lgrb-
bw.de/geologiedaten/index_html?lang=1 zur Verfügung. 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb
 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen

Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (https://maps.lgrb-bw.de).  

Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  

Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Roth, Conny (Stadt Ulm)
Gesendet: Mittwoch, 23. August 2023 08:26
An: Doris.Schmid@rps.bwl.de
Cc: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Betreff: AW: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - 

Hartstraße"

Von: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de>  
Gesendet: Dienstag, 22. August 2023 10:46 
An: Roth, Conny (Stadt Ulm) <C.Roth@ulm.de> 
Betreff: WG: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 

Von: Schmid, Dr. Doris (RPS) <Doris.Schmid@rps.bwl.de> 
Gesendet: Dienstag, 22. August 2023 10:21 
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An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de> 
Betreff: AW: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 

Sehr geehrter Herr Heck, 
Sie hatten das Landesamt für Denkmalpflege an oben genanntem Bebauungsplanverfahren beteiligt. Urlaubsbedingt 
bitten wir, die Frist bis zum 11.09. 2023 zu verlängern und dies, sofern eine Verlängerung möglich ist,  zu bestätigen. 
Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Doris Schmid 

Dr. Doris Schmid 
Referentin für vor- und frühgeschichtliche Archäologie 
Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Ref. 84.2 Operative Archäologie 
Alexanderstraße 48 
72072 Tübingen 
Tel. 07071/757-2415 

Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO bzw. Art. 14 DSGVO 
im Falle der Erhebung personenbezogener Daten, finden Sie unter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutz/ 

Von: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Juli 2023 14:26 
An: BS - Bildung und Sport (Stadt Ulm) <BS@ulm.de>; kanalauskunft@ebu-ulm.de; FW - Feuerwehr / Sekretariat 
(Stadt Ulm) <Feuerwehr@ulm.de>; FW - Feuerwehr / Vorbeugender Brandschutz (Stadt Ulm) <feuerwehr-
vb@ulm.de>; LI - Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (Stadt Ulm) <Liegenschaften@ulm.de>; GM - 
Gebäudemanagement (Stadt Ulm) <GM@ulm.de>; Willmann, Ulrich (Stadt Ulm) <U.Willmann@ulm.de>; VGV - 
Verkehrsplanung, Grünflächen und Vermessung (Stadt Ulm) <vgv@ulm.de>; Ortsverwaltung Unterweiler (Stadt Ulm) 
<ov-uw@ulm.de>; impressum.brief@deutschepost.de; T-NL-Suedwest-PTI-22-Bauleitplanung@telekom.de; 
Ulm@kvz.drs.de; BM 3 - Bürgermeister (Stadt Ulm) <bm3@ulm.de>; Ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de; FPT 
Bauleitplanung (RPT) <Bauleitplanung@rpt.bwl.de>; FPS - TöB-Beteiligung LAD (RPS) <ToeB-
BeteiligungLAD@rps.bwl.de>; Abteilung 9 (RPF) - Kopfstelle LVN <abteilung9@rpf.bwl.de>; Geiger, Hartmut (RPT) 
<Hartmut.Geiger@rpt.bwl.de>; sekretariat@rvdi.de; koordination@ulm-netze.de; Karin.Mack@swu.de; SUB V - 
Umweltrecht und Gewerbeaufsicht (Stadt Ulm) <umweltrecht@ulm.de>; UFB, SK ULM (RPF) <forst@ulm.de>; 
ZentralePlanung.ND@vodafone.com; Landwirtschaft (LRA Alb-Donau-Kreis) <Landwirtschaft@alb-donau-kreis.de> 
Betreff: Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans "Kirchgasse - Hartstraße" 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: B.Beck@telekom.de
Gesendet: Donnerstag, 24. August 2023 09:45
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Betreff: Ulm BebPl Kirchgasse-Hartstraße | Südwest22_2023_60082
Anlagen: Lap Ulm BebPl Kirchgasse-Hartstraße.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich 
sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Beck 

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Südwest 
Dipl.Ing. (FH) Bernd Beck 
PTI 22 Referent B1  
Blumenstr. 8 - 14, 70182 Stuttgart 
+49 711 999 - 2138 (Tel.) 
+49 170 926 1466 (Mobil) 
E-Mail: b.beck@telekom.de 
www.telekom.de 

ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik 

GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN – RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN. 
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Heck, Stefan (Stadt Ulm)

Von: Schmid, Dr. Doris (RPS) <Doris.Schmid@rps.bwl.de> im Auftrag von FPS - 
TöB-Beteiligung LAD (RPS) <ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de>

Gesendet: Montag, 28. August 2023 08:40
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Betreff: UL(S), Ulm, Unterweiler, BPL "Kirchgasse - Hartstraße"
Anlagen: ADABweb-Kartenexport.jpg; STN_RPS_LAD.docx

Kategorien: in Bearbeitung Heck

Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren. Die Stellungnahme des Landesamtes für 
Denkmalpflege ist beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Doris Schmid 

Dr. Doris Schmid 
Referentin für vor- und frühgeschichtliche Archäologie 
Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Ref. 84.2 Operative Archäologie 
Alexanderstraße 48 
72072 Tübingen 
Tel. 07071/757-2415 

Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO bzw. Art. 14 DSGVO 
im Falle der Erhebung personenbezogener Daten, finden Sie unter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutz/ 
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Dienstgebäude Alexanderstraße 48 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-2429 · Telefax 0711 904 45444 

abteilung8@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 4 · Haltestelle "Königsbergerstr." / Buslinie 13 · Haltestelle "Alexanderstr." 

LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 
IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 20 01 52 · 73712 Esslingen a. N. 

Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Bau-
recht, Bürgerservice Bauen 
Münchner Str. 2  
89073 Ulm 

Datum 28.08.2023 

Name Wolfgang Thiem 

Durchwahl 07071 757-2473 

Aktenzeichen RPS83-1-255-9/365/2 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 UL(S), Ulm, Unterweiler, BPL "Kirchgasse - Hartstraße" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Herr Heck, 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege als Träger öffent-

licher Belange im Rahmen des im Betreff genannten Verfahrens.  

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Unmittelbar neben dem neu geplanten Rathaus befindet sich die katholische Filialkir-

che Sankt Anton. Die relativ kleine, im Kern aber noch frühneuzeitliche Kirche stellt 

ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gemäß § 28 DSchG dar, genießt daher 

dem Umgebungsschutz, und wurde 1956 um einen ebenfalls inzwischen denkmalge-

schützten Gemeinderaum erweitert.  

Es besteht die Befürchtung, dass durch die neuen Festsetzungen für das Rathaus 

(statt zweigeschossig nun dreigeschossig, verdoppelte Grundfläche) ein so großes 

und dominantes Gebäude entstehen wird, dass die geschützte Umgebung der Kirche 

dadurch erheblich beeinträchtigt wird. Gerade an dieser städtebaulich sensiblen 

Stelle in der Blickachse der Altheimer Straße zur Kirche würde der Baukörper die an-

gestammte Wirkung der Kirche erheblich mindern. Wir tragen daher vorsorglich er-

hebliche Bedenken gegen die Festsetzungen im Bereich des geplanten Rathauses 

vor. Es wird angeregt, die Festsetzungen (Platzierung, Volumina, etc.) des geplanten 
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Rathauses so zu modifizieren, dass die Kirche ihre städtebauliche Wirkung weiterhin 

bewahren kann. 

Leider war es urlaubs- und ferienbedingt nicht möglich die Situation vor Ort in Augen-

schein zu nehmen. Daher ist nicht gänzlich auszuschließen, dass wir nach einer nach 

wie vor geplanten Ortsbesichtigung unsere erheblichen Bedenken zurückstellen 

könnten. 

2. Archäologische Denkmalpflege:

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um Übernahme und Berück-

sichtigung der Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-

gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Ke-

ramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. 

auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-

zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 

oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege 

(E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.  

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen.  

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 

kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Seit dem 1. Januar 2022 haben wir zur Beteiligung des Landesamtes für Denkmal-

pflege als Träger öffentlicher Belange ein landesweites Funktionspostfach eingerich-

tet. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen zukünftig an TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de zu 

richten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Thiem 
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